
Anlage 2.1 
 
 

Rahmenplan für die Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung 
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

 
Studierende der Staatsverwaltung (ohne Staatsbauverwaltung, Polizeiverwaltung, Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung, Wasserwirtschaftsverwaltung, Wissenschaftsverwaltung, Landwirtschafts- 
und Forstverwaltung) 
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 1 (vier Monate Mai bis August) 18 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich 

Kommunale Angelegenheiten 

6 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche (zwei Bereiche) 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Hauptverwaltung 
Finanzverwaltung 
Personalverwaltung 

je 6 

Praktikum 2 (fünf Monate Dezember bis April) 21 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich 

Finanzverwaltung1 
soweit nicht bereits Ausbildungsbereich im Einführungspraktikum, 
sonst: 

6 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Hauptverwaltung 
Personalverwaltung 

6 

Regierung2 Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. zwei Bereiche) 

Organisation 
Personalwesen 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Naturschutzrecht 
Umweltrecht 
Wasserrecht 
Gewerberecht 
Verkehrsrecht 
Kommunale Angelegenheiten 
Haushalt (soweit Haushaltswesen in der Staatsverwaltung gewählt) 

9 

                                                      
1 Der Ausbildungsbereich „Finanzverwaltung“ ist nur für Studierende mit dem Fach „Haushaltswesen in der Kommunalverwaltung“ 

ein Pflichtausbildungsbereich. Für Studierende mit dem Fach „Haushaltswesen in der Staatsverwaltung“ gehört der Bereich „Fi-
nanzverwaltung“ zu den Wahlpflichtausbildungsbereichen. 

2 Aus Gründen der Ausbildungskapazität können in den Praktika 2 und 3 die Reihenfolge der Ausbildungsbehörden und geringfügig 
die Ausbildungsdauer in den Bereichen geändert werden. Die Ausbildung bei der Regierung kann bei entsprechendem Ausgleich 
auch im Praktikum 3 stattfinden. Die Ausbildungsbereiche sollen sich in den verschiedenen Ausbildungsabschnitten bei derselben 
Ausbildungsbehörde nicht wiederholen. 



 
 
 
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 3 (drei Monate September bis November) 13 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche I (max. zwei Bereiche) 

Bauleitplanung, Bauaufsicht 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Hauptverwaltung 
Personalverwaltung 

6 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche II (max. zwei Bereiche) 

Sozialwesen 
Umweltschutz, Wasserrecht 
Finanzverwaltung 

7 

Praktikum 4 (drei Monate Juli bis September) 13 

Landratsamt oder  
Regierung 

Arbeitsbereich, in dem der Einsatz nach Abschluss der Ausbildung 
vorgesehen ist 

 

 



Anlage 2.2 
 
 

Rahmenplan für die Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung 
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

 
Studierende der Staatsbauverwaltung  
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 1 (vier Monate Mai bis August) 18 

Staatliches Bauamt/ 
Autobahndirektion 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (zwei Bereiche) 

Personalverwaltung 
Organisation 
Datenverarbeitung 
Statistik 
Haushaltswesen 
Wirtschaftsführung 
Liegenschafts- und Objektverwaltung 

je 6 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Kommunale Angelegenheiten 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

6 

Praktikum 2 (fünf Monate Dezember bis April) 21 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich 

Kommunale Angelegenheiten 
soweit nicht bereits Ausbildungsbereich im Einführungspraktikum, 
sonst: 

6 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Hauptverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

6 

Regierung1 Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. zwei Bereiche) 

Organisation 
Personalverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Kommunale Angelegenheiten 
Haushalt (Haushaltswesen in der Staatsverwaltung) 

9 

                                                      
1  Aus Gründen der Ausbildungskapazität können in den Praktika 2 und 3 die Reihenfolge der Ausbildungsbehörden und geringfügig 

die Ausbildungsdauer in den Bereichen geändert werden. Die Ausbildung bei der Regierung kann bei entsprechendem Ausgleich 
auch im Praktikum 3 stattfinden. Die Ausbildungsbereiche sollen sich in den verschiedenen Ausbildungsabschnitten bei derselben 
Ausbildungsbehörde nicht wiederholen. 



 
 
 
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 3 (drei Monate September bis November) 13 

Staatliches Bauamt/ 
Autobahndirektion  

Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Planungs- und Baurechtsangelegenheiten 
Liegenschafts- und Objektverwaltung 
Personalverwaltung 
Organisation 
Datenverarbeitung und Datenschutz 
Statistik 

6 

Staatliches Bauamt/ 
Autobahndirektion oder 
Landratsamt 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Personalverwaltung 
Umweltschutz, Wasserrecht 
Bauleitplanung, Bauaufsicht 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

7 

Praktikum 4 (drei Monate Juli bis September) 13 

Staatliches Bauamt oder 
Autobahndirektion 

Arbeitsbereich, in dem der Einsatz nach Abschluss der Ausbildung 
vorgesehen ist 

 

 



Anlage 2.3 
 
 

Rahmenplan für die Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung 
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

 
Studierende der Polizeiverwaltung  
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 1 (vier Monate Mai bis August) 18 

Präsidium der  
Bayerischen Polizei, 
Landeskriminalamt oder 
Polizeiverwaltungsamt 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. drei Bereiche) 

Personalwesen 
Organisation 
Datenverarbeitung und Datenschutz 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
Schadensangelegenheiten 
Liegenschaftsverwaltung 
Beschaffungswesen 

 

Praktikum 2 (fünf Monate Dezember bis April) 21 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich 

Kommunale Angelegenheiten 

7 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche I (ein Bereich) 

Hauptverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

7 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche II (ein Bereich) 

Umweltschutz, Wasserrecht 
Bauleitplanung, Bauaufsicht 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

7 

Praktikum 3 (drei Monate September bis November) 13 

Präsidium der  
Bayerischen Polizei, 
Landeskriminalamt, 
Polizeiverwaltungsamt1 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. zwei Bereiche) 

Personalwesen 
Organisation 
Datenverarbeitung und Datenschutz 
Haushaltswesen in der Staatsverwaltung 
Schadensangelegenheiten 
Liegenschaftsverwaltung 
Beschaffungswesen 

 

Praktikum 4 (drei Monate Juli bis September) 13 

Präsidium der  
Bayerischen Polizei, 
Landeskriminalamt, 
Polizeiverwaltungsamt 
oder Landratsamt 

Arbeitsbereich, in dem der Einsatz nach Abschluss der Ausbildung 
vorgesehen ist 

 

                                                      
1  Aus Gründen der Ausbildungskapazität können in den Praktika 2 und 3 die Reihenfolge der Ausbildungsbehörden und geringfügig 

die Ausbildungsdauer in den Bereichen geändert werden. Die Ausbildungsbereiche sollen sich in den verschiedenen Ausbildungs-
abschnitten bei derselben Ausbildungsbehörde nicht wiederholen. 



Anlage 2.4 
 
 

Rahmenplan für die Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung 
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

 
Studierende des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung  
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 1 (vier Monate Mai bis August) 18 

Bayerisches Landesamt 
für Statistik und Daten-
verarbeitung 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (zwei Bereiche) 

Rechtsangelegenheiten 
Personalverwaltung 
Haushalt 

je 6 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Kommunale Angelegenheiten 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

6 

Praktikum 2 (fünf Monate Dezember bis April) 21 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich 

Kommunale Angelegenheiten 
soweit nicht bereits Ausbildungsbereich im Einführungspraktikum, 
sonst: 

6 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Hauptverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

6 

Regierung1 Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. zwei Bereiche) 

Organisation 
Personalverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Kommunale Angelegenheiten 
Haushalt (Haushaltswesen in der Staatsverwaltung) 

9 

Praktikum 3 (drei Monate September bis November) 13 

Bayerisches Landesamt 
für Statistik und Daten-
verarbeitung 

Pflichtausbildungsbereich  

Datenverarbeitung  

13 

Praktikum 4 (drei Monate Juli bis September) 13 

Bayerisches Landesamt 
für Statistik und Daten-
verarbeitung 

Arbeitsbereich, in dem der Einsatz nach Abschluss der Ausbildung 
vorgesehen ist 

 

 
 

                                                      
1  Aus Gründen der Ausbildungskapazität können in den Praktika 2 und 3 die Reihenfolge der Ausbildungsbehörden und geringfügig 

die Ausbildungsdauer in den Bereichen geändert werden. Die Ausbildungsbereiche sollen sich in den verschiedenen Ausbildungs-
abschnitten bei derselben Ausbildungsbehörde nicht wiederholen. 



Anlage 2.5 
 
 

Rahmenplan für die Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung 
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

 
Studierende der Wasserwirtschaftsverwaltung  
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 1 (vier Monate Mai bis August) 18 

Wasserwirtschaftsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (zwei Bereiche) 

Personalverwaltung 
Organisation 
Datenverarbeitung 
Statistik 
Haushaltswesen 
Wirtschaftsführung 
Liegenschafts- und Objektverwaltung 

je 6 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Kommunale Angelegenheiten 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

6 

Praktikum 2 (fünf Monate Dezember bis April) 21 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich 

Kommunale Angelegenheiten 
soweit nicht bereits Ausbildungsbereich im Einführungspraktikum, 
sonst: 

6 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Hauptverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

6 

Regierung1 Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. zwei Bereiche) 

Organisation 
Personalverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Kommunale Angelegenheiten 
Haushalt (Haushaltswesen in der Staatsverwaltung) 

9 

                                                      
1  Aus Gründen der Ausbildungskapazität können in den Praktika 2 und 3 die Reihenfolge der Ausbildungsbehörden und geringfügig 

die Ausbildungsdauer in den Bereichen geändert werden. Die Ausbildung bei der Regierung kann bei entsprechendem Ausgleich 
auch im Praktikum 3 stattfinden. Die Ausbildungsbereiche sollen sich in den verschiedenen Ausbildungsabschnitten bei derselben 
Ausbildungsbehörde nicht wiederholen. 



 
 
 
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 3 (drei Monate September bis November) 13 

Wasserwirtschaftsamt  Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Planungs- und Baurechtsangelegenheiten 
Liegenschafts- und Objektverwaltung 
Personalverwaltung 
Organisation 
Datenverarbeitung und Datenschutz 
Statistik 

6 

Wasserwirtschaftsamt 
oder Landratsamt 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich)  

Personalverwaltung 
Umweltschutz, Wasserrecht 
Bauleitplanung, Bauaufsicht 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

7 

Praktikum 4 (drei Monate Juli bis September) 13 

Wasserwirtschaftsamt 
oder Regierung  

Arbeitsbereich, in dem der Einsatz nach Abschluss der Ausbildung 
vorgesehen ist 

 

 

 

 
 



Anlage 2.6 
 
 

Rahmenplan für die Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung 
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

 
Studierende der Wissenschaftsverwaltung  
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 1 (vier Monate Mai bis August) 18 

Universität oder Hoch-
schule für angewandte 
Wissenschaften,  
Fachhochschule 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (zwei Bereiche) 

Personalverwaltung 
Hochschulverwaltung (Organisation, Datenverarbeitung, Statistik) 
Liegenschaftsverwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten  
(einschl. der akademischen Selbstverwaltung) 

je 6 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Kommunale Angelegenheiten 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

6 

Praktikum 2 (fünf Monate Dezember bis April) 21 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich 

Kommunale Angelegenheiten 
soweit nicht bereits Ausbildungsbereich im Einführungspraktikum, 
sonst: 

6 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Hauptverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

6 

Regierung1 Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. zwei Bereiche) 

Organisation 
Personalverwaltung 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Kommunale Angelegenheiten 
Haushalt (Haushaltswesen in der Staatsverwaltung) 

9 

                                                      
1  Aus Gründen der Ausbildungskapazität können im Praktikum 1 sowie in den Praktika 2 und 3 die Reihenfolge der Ausbildungsbe-

hörden und geringfügig die Ausbildungsdauer in den Bereichen geändert werden. Die Ausbildung bei der Regierung kann bei ent-
sprechendem Ausgleich auch im Praktikum 3 stattfinden. Die Ausbildungsbereiche sollen sich in den verschiedenen Ausbildungs-
abschnitten bei derselben Ausbildungsbehörde nicht wiederholen. 



 
 
 
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 3 (drei Monate September bis November) 13 

Universität oder Hoch-
schule für angewandte 
Wissenschaften,  
Fachhochschule 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Haushaltswesen, Wirtschaftsführung, Beschaffung 
Personalverwaltung 
Liegenschaftsverwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten  
(einschl. der akademischen Selbstverwaltung) 
Hochschulverwaltung (Organisation, Datenverarbeitung, Statistik) 

6 

Universität oder Hoch-
schule für angewandte 
Wissenschaften,  
Fachhochschule oder 
Landratsamt 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Datenverarbeitung 
Personalverwaltung 
Umweltschutz, Wasserrecht 
Bauleitplanung, Bauaufsicht 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

7 

Praktikum 4 (drei Monate Juli bis September) 13 

Universität oder Hoch-
schule für angewandte 
Wissenschaften,  
Fachhochschule 

Arbeitsbereich, in dem der Einsatz nach Abschluss der Ausbildung 
vorgesehen ist 

 

 
 



Anlage 2.7 
 
 

Rahmenplan für die Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung 
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

 
Studierende der Forstverwaltung  
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 1 (vier Monate Mai bis August) 18 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Personalwesen 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
Organisation 

6 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (zwei Bereiche) 

Kommunale Angelegenheiten 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (u. a. Jagdrecht) 
Hauptverwaltung 
Finanzverwaltung 

je 6 

Praktikum 2 (fünf Monate Dezember bis April) 21 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Kommunale Angelegenheiten 
Finanzverwaltung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (u. a. Jagdrecht) 
Hauptverwaltung 
(soweit noch nicht Ausbildungsbereich im Praktikum 1) 

6 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten 

Pflichtausbildungsbereich 

Amtsverwaltung (Personalwesen, Haushalt) 

6 

Regierung1 Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. zwei Bereiche) 

Organisation 
Personalwesen 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Kommunale Angelegenheiten 
Haushalt  

9 

 

                                                      
1  Aus Gründen der Ausbildungskapazität können in den Praktika 2 und 3 die Reihenfolge der Ausbildungsbehörden und geringfügig 

die Ausbildungsdauer in den Bereichen geändert werden. Die Ausbildung bei der Regierung kann bei entsprechendem Ausgleich 
auch im Praktikum 3 stattfinden. Die Ausbildungsbereiche sollen sich in den verschiedenen Ausbildungsabschnitten bei derselben 
Ausbildungsbehörde nicht wiederholen. 



 
 
 
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 3 (drei Monate September bis November) 13 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich  

Bauleitplanung, Bauaufsicht 

5 

 Wahlpflichtausbildungsbereich (ein Bereich) 

Personalverwaltung 
Umweltschutz, Wasserrecht 
Finanzverwaltung 
Hauptverwaltung 

4 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten 

Pflichtausbildungsbereich  

Forstrecht, einschließlich forstliche Förderung 

4 

Praktikum 4 (drei Monate Juli bis September) 13 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten u. a. forstliche 
Behörden 

Arbeitsbereich, in dem der Einsatz nach Abschluss der Ausbildung 
vorgesehen ist 

 

 



Anlage 2.8 
 
 

Rahmenplan für die Ausbildungsabschnitte der berufspraktischen Ausbildung 
für den Einstieg in der dritten Qualifikationsebene 

 
Studierende der Landwirtschaftsverwaltung  
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 1 (vier Monate Mai bis August) 18 

Staatliche Führungs-
akademie für Ernäh-
rung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Personalwesen 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
Organisation 

6 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (zwei Bereiche) 

Kommunale Angelegenheiten 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (u. a. Jagdrecht) 
Hauptverwaltung 
Finanzverwaltung 

je 6 

Praktikum 2 (fünf Monate Dezember bis April) 21 

Landratsamt Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Kommunale Angelegenheiten 
Finanzverwaltung  
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (u. a. Jagdrecht) 
Hauptverwaltung 
(soweit noch nicht Ausbildungsbereich im Praktikum 1) 

6 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten 

Pflichtausbildungsbereich 

Amtsverwaltung (Personalwesen, Haushalt, Organisation) 

6 

Regierung1 Wahlpflichtausbildungsbereiche (max. zwei Bereiche) 

Organisation 
Personalwesen 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Kommunale Angelegenheiten 
Haushalt  

9 

                                                      
1  Aus Gründen der Ausbildungskapazität können in den Praktika 2 und 3 die Reihenfolge der Ausbildungsbehörden und geringfügig 

die Ausbildungsdauer in den Bereichen geändert werden. Die Ausbildung bei der Regierung kann bei entsprechendem Ausgleich 
auch im Praktikum 3 stattfinden. Die Ausbildungsbereiche sollen sich in den verschiedenen Ausbildungsabschnitten bei derselben 
Ausbildungsbehörde nicht wiederholen. 



 
 
 
 

Ausbildungsbehörde Ausbildungsbereiche im jeweiligen Ausbildungsabschnitt Wochen 

Praktikum 3 (drei Monate September bis November) 13 

Landratsamt Pflichtausbildungsbereich  

Bauleitplanung, Bauaufsicht 

5 

 Wahlpflichtausbildungsbereiche (ein Bereich) 

Personalverwaltung 
Umweltschutz, Wasserrecht 
Finanzverwaltung 
Hauptverwaltung 

4 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten 

Pflichtausbildungsbereich  

Haushalt 
Kassen- und Rechnungswesen 
Förderrecht und Fördervollzug 

4 

Praktikum 4 (drei Monate Juli bis September) 13 

Staatliche Führungs-
akademie für Ernäh-
rung, Landwirtschaft 
und Forsten u. a. land-
wirtschaftliche Behör-
den 

Arbeitsbereich, in dem der Einsatz nach Abschluss der Ausbildung 
vorgesehen ist 

 

 


